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Dieser Leitfaden (zuletzt geändert zum 28. Oktober 2025) tritt mit der Änderungsfassung der 
Kooperationsvereinbarung zwischen den Betreibern von in Deutschland gelegenen Gasversor-
gungsnetzen vom 28. Oktober 2025 am 1. Januar 2026 in Kraft. Die nachstehenden Regelungen 
sind von den Netzbetreibern und Marktgebietsverantwortlichen nach Maßgabe des § 3 der 
Kooperationsvereinbarung (KoV) anzuwenden. 

1 Ausgangssituation 

Zur Unterstützung der Biogas-Einspeisung sind sich Politik (Bundesregierung, BMWi, Bundes-
rat) und Gasbranche einig, dass die dem Netzbetreiber mit dem Netzzugang Biogas entstehen-
den Kosten gewälzt werden, um mögliche punktuelle Belastungen bzw. Verwerfungen zu ver-

meiden. Dies soll durch einen geeigneten Wälzungsmechanismus nach § 20b GasNEV sicher-
gestellt werden. 

Mit den Regelungen zur Biogas-Kostenwälzung (§ 7 KoV) wird auf den bestehenden Wälzungs-
mechanismus analog zur internen Bestellung abgestellt. Diese Top-down- und anschließende 
Bottom-up-Wälzung entspricht der bisherigen eingeschwungenen Systematik der internen Be-

stellung/Entgelt-/Kostenwälzung. Auch die Anpassung der Entgeltblätter aufgrund des erhöh-
ten Wälzungsbetrags ist den Netzbetreibern bekannt und vertraut. 

Nach den Regelungen der Anreizregulierungsverordnung sind Biogas-Kosten dauerhaft nicht 
beeinflussbare Kosten. Für die nachgelagerten Netzbetreiber ist der spezifische Biogas-Wäl-
zungsbetrag im Kostenblock „vorgelagerte Entgelte“ enthalten. Der Fernleitungsnetzbetreiber 
erfasst seine Kosten aus der Zahlung der Abschläge als „Kosten aus der Inanspruchnahme vor-
gelagerter Netze“. Nach dem Verfahren der Kostenwälzung werden die Biogas-Kosten aller 
Netzbetreiber über die Umlage (bzw. Abschlagszahlungen) erlöst. Darüber hinaus verbleiben 
beim Netzbetreiber keine Biogas-Kosten. 

Es muss berücksichtigt werden, dass die Abwicklung für alle Netzbetreiber wirtschaftlich neut-

ral sein muss (Abwicklungsaufwand, Zeitverzug zwischen Kosten und Erlösen, Liquidität). Dies 

bedeutet auch, dass berechtigte Ansprüche von Biogas Anschlussnehmern durch die Netzbe-
treiber gewälzt werden können. 

In 2025 änderten sich allerdings einige rechtliche Rahmenbedingungen, was im Folgenden nä-
her erläutert wird. 

Am 31. Dezember 2025 treten die GasNZV und mit ihr auch die Sonderregelungen zum An-
schluss von Biogasaufbereitungsanlagen (§§ 32 ff. GasNZV) außer Kraft.1 Hinsichtlich der Ein-
speisung von Biogas wurden die Vorschriften teilweise in die „Festlegung in Sachen Zugangs-
regelungen für Biogas – „ZuBio“ der BNetzA“ (Az.: BK7-24-01-010) übernommen. Die Vorgaben 

 

1 Siehe Art. 15 Abs. 6 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 „zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an 

unionsrechtliche Vorgaben und zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften“. 
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zur besonderen Biogas-Bilanzierung sind in der „Festlegung zur Ausgestaltung des Bilanzie-
rungssystems Gas – „GaBi Gas 2.1“ der BNetzA“ (Az.: BK7-24-01-008) enthalten. Die Frage des 
Netzanschlusses von Biogasaufbereitungsanlagen ab dem 1. Januar 2026 wird in dem Entwurf 
– zum Zeitpunkt der Verabschiedung dieses Leitfadens nur in der Fassung des Kabinettsbe-
schlusses – eines neu eingefügten Absatzes 4 in § 118 EnWG-E aufgegriffen.2 Demnach ist eine 

Fortgeltung des § 33 Abs. 1 bis 9 GasNZV in der Fassung vom 31. Dezember 2025 bis zum 30. 
Juni 2026 vorgesehen. Voraussetzung hierfür ist, dass bis zum 30. Juni 2026 ein Netzanschluss-
begehren beim Netzbetreiber gestellt und die Vorschusszahlung nach § 33 Abs. 5 Satz 1 Gas-
NZV beim Netzbetreiber eingegangen ist. 

In der Gesetzesbegründung zu § 118 Abs. 4 EnWG-E wird klargestellt, dass § 20b GasNEV, wo-
nach die dort bestimmten Kosten bundesweit umgelegt werden, für die in den Anwendungs-

bereich der Übergangsregelung fallenden Biogasaufbereitungsanlagen weiterhin gilt und die 
hierunter fallenden Kosten auch nach dem 31. Dezember 2025 gewälzt und umgelegt werden 
können. 

Nicht umfasst von der Übergangsregelung des § 118 Abs. 4 EnWG-E ist die Regelung des am 

31. Dezember 2025 außer Kraft tretenden § 33 Abs. 10 GasNZV. Nach § 33 Abs. 10 GasNZV sind 
Netzbetreiber verpflichtet, gemäß § 34 Abs. 2 Satz 3 GasNZV alle wirtschaftlich zumutbaren 
Maßnahmen zur Erhöhung der Kapazität im Netz durchzuführen, um die ganzjährige Einspei-
sung zu gewährleisten sowie die Fähigkeit seines Netzes sicherzustellen, die Nachfrage nach 
Transportkapazitäten für Biogas zu befriedigen.  

Dem § 33 Abs. 10 GasNZV zuzuordnende Kosten fallen aktuell gemäß § 20b GasNEV ebenfalls 
unter die Kostenwälzung, künftig aber gegebenenfalls nicht mehr.  

Ob und in welcher Form der Gesetzgeber und/oder die Bundesnetzagentur ein Nachfolgere-
gime für den Netzanschluss, die Kostentragung und die Kostenwälzung für Biogas auch nach 
dem 30. Juni 2026 schafft, ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Fassung des Leitfa-

dens Kostenwälzung Biogas offen. Auch die beschriebene Übergangsregelung des § 118 Abs. 4 

EnWG-E muss vom Gesetzgeber noch beschlossen werden und das Änderungsgesetz zum 
EnWG muss noch in Kraft treten. 

 

Im Folgenden ist eine Skizzierung der in § 7 KoV beschriebenen gestuften Umsetzung der Bio-
gas-Kostenwälzung dargestellt. 

 

 

2 Siehe Art. 1 Nummer 111 Buchstabe a) (§ 118 Abs. 4 EnWG-E) des „Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des Energiewirt-

schaftsrechts zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Energiebereich sowie zur Änderung weiterer energierechtlicher Vor-

schriften vom 06.08.2025“ in der Fassung des Kabinettsbeschlusses vom 6. August 2025. 
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Abbildung 1 Konzept Kostenwälzung Biogas 
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2 Ermittlung der Biogas-Kosten 

Die nachfolgend beschriebene Zusammensetzung der Biogas-Kosten gilt unter der Annahme, 
dass die unter Ziffer 1 erläuterte Übergangsregelung des § 118 Abs. 4 EnWG in der dort be-
schriebenen Fassung rechtzeitig in Kraft tritt und damit nur solange und soweit der Gesetzge-
ber die Fortgeltung der § 33 Abs. 1 bis 9 GasNZV anordnet. 

Gemäß § 20b GasNEV sind die Biogas-Kosten bundesweit auf alle Netze umzulegen. Die Biogas-
Kosten bestehen – bis zum 31. Dezember 2025 – im Einzelnen aus den Kosten 

• für den effizienten Netzanschluss nach § 33 Abs. 1 GasNZV sowie für die Wartung und den 

Betrieb gemäß § 33 Abs. 2 GasNZV, die Maßnahmen gemäß § 33 Abs. 10 GasNZV sowie 
die Maßnahmen gemäß § 34 Abs. 2 GasNZV, 

• gemäß § 36 Abs. 3 und 4 GasNZV, 

• für die vom Netzbetreiber gemäß § 20a GasNEV an den Transportkunden von Biogas zu 
zahlenden Entgelten für vermiedene Netzkosten. 

Die Kosten für den effizienten Netzanschluss nach § 33 Abs. 1 GasNZV sowie für die Wartung 
und den Betrieb gemäß § 33 Abs. 2 GasNZV fallen auch nach der Übergangsvorschrift des § 118 
Abs. 4 EnWG-E weiterhin den Biogas-Kosten. 

Da die Übergangsregelung des § 118 Abs. 4 EnWG die Fortgeltung des § 33 Abs. 10 GasNZV 
nicht vorsieht, fallen die Kosten für Maßnahmen gemäß § 33 Abs. 10 GasNZV sowie für die 
Maßnahmen gemäß § 34 Abs. 2 GasNZV ab dem 1. Januar 2026 nicht mehr unter die wälzungs- 
und umlagefähigen Biogas-Kosten (siehe oben unter 1.).  

Die Vorgaben zur Einhaltung der Qualitätsanforderungen an Biogas ergeben sich ab dem 1. Ja-
nuar 2026 aus der BNetzA-Festlegung ZuBio, dort aus den Tenorziffern 2 lit. c), 2 lit. d), 2 lit. e) 
bzw. 2 lit. f). Dementsprechend unterfallen die in diesem Zusammenhang entstehenden Kos-
ten weiterhin den Biogas-Kosten. 

Die vom Netzbetreiber gemäß § 20a GasNEV an den Transportkunden von Biogas zu zahlenden 
Entgelten für vermiedene Netzkosten zählen über den Verweis der Gesetzesbegründung auf 
§ 20b GasNEV weiterhin zu den Biogas-Kosten. 

 

Hinweis zu den Netzanschlusskosten nach § 33 Abs. 1 GasNZV: 

Gemäß § 33 Abs. 1 Satz 2 GasNZV sind die Kosten für den Netzanschluss vom Netzbetreiber zu 
75 Prozent zu tragen. Der Anschlussnehmer trägt nach § 33 Abs. 1 Satz 3 GasNZV die verblei-
benden 25 Prozent der Netzanschlusskosten, bei einem Netzanschluss einschließlich Verbin-
dungsleitung mit einer Länge von bis zu einem Kilometer, höchstens aber 250 000 Euro (Kos-

tendeckel). 
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Übersteigt die Verbindungsleitung eine Länge von einem Kilometer, so entfällt nach Auffas-
sung der BNetzA, die sie unter anderem den Verbänden BDEW und VKU im Oktober 2021 mit-
geteilt hat – abweichend von ihrer bisherigen Rechtsansicht3 – der Kostendeckel, d. h. die Kos-
ten des Netzanschlusses und der Verbindungsleitung sind über die gesamte Länge der Verbin-
dungsleitung zu 75 Prozent vom Netzbetreiber und zu 25 Prozent vom Anschlussnehmer zu 

tragen. In der Vergangenheit anders bewertete Sachverhalte wird die BNetzA nach Mitteilung 
an die Verbände jedoch aufgrund des Vertrauens- und Bestandsschutzes sowohl der An-
schlussnehmer als auch der Netzbetreiber nicht erneut prüfen, so dass diesbezüglich keine 
neue Bewertung vorgenommen werden muss. Für Netzanschlussverträge, welche jedoch in 
Kenntnis der revidierten Rechtsauffassung der BNetzA geschlossen wurden oder werden, gelte 
dies nicht mehr. 

Um volkswirtschaftlich ineffiziente Anschlussvarianten zu vermeiden, sei in Ausnahmefällen 
allerdings weiterhin eine Kostendeckelung auch bei Leitungen von mehr als einem Kilometer 
möglich. Voraussetzung dafür sei, dass der Anschlusspetent einen Anspruch auf einen für ihn 
günstigen kurzen Netzanschluss habe und sich dieser aufgrund besonderer Gegebenheiten als 
teurer im Vergleich mit einer längeren Anschlussvariante erweise. Hätte der Anschlusspetent 

dann einen größeren Anteil zu zahlen, so dürfe (und sollte wenn möglich) der Netzbetreiber  
die effizientere Variante realisieren und den Kunden wirtschaftlich so stellen, als habe er die 
kürzere Variante bekommen. Dies gelte auch für Fallkonstellationen, in welchen der tatsächli-
che Anschlussnetzbetreiber ein anderer ist als jener, welcher sich in weniger als einem Kilome-
ter Entfernung zur Biogasanlage befunden hätte. 

Soweit eine Verbindungsleitung eine Länge von zehn Kilometern überschreitet, hat der An-
schlussnehmer die Mehrkosten zu tragen. 

 

Für die Ermittlung der Biogas-Kosten gelten prinzipiell die allgemeinen Grundsätze der Gas-

NEV. Es ist sicher zu stellen, dass Kosten in den Erhebungsbögen für die Meldung der Biogas-

Kosten und für die Meldung der Netzkosten im jeweiligen Betrachtungsjahr nicht doppelt be-
rücksichtigt werden. Die Biogas-Kosten sind daher gesondert in einem Erhebungsbogen darzu-
legen. 

  

 

3  Vgl. hierzu zuletzt den Leitfaden Kostenwälzung Biogas i.d.F. der KoV XII.  
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Die zu wälzenden Kosten ergeben sich insbesondere aus den einzelnen Kostenpositionen, die 
nachfolgend erläutert werden: 

Kalkulatorische Abschreibungen 

+ Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung 

+ Kalkulatorische Steuern 

- Auflösung des passivierten Anschlusskostenbeitrags 

+ Vermiedene Netzkosten 

+ aufwandsgleiche Kostenpositionen 

___________________________________________ 

= jährlich zu wälzenden Kosten (Biogas-Kosten) 

 

Die in der Kostenwälzung Biogas enthaltenen Kosten bleiben bei der Kostenprüfung des Netz-

betreibers, in dessen Netz diese Kosten anfallen, unberücksichtigt, da diese Kosten bereits 
über die Kostenwälzung wiederverdient werden können. 

2.1 Kalkulatorische Abschreibungen (§ 6 GasNEV) 

Gemäß § 6 Abs. 4 GasNEV (Kalkulatorische Abschreibungen für Neuanlagen ab dem 1. Januar 
2006) sind die Anlagen linear abzuschreiben und weisen nach dem Ende der Abschreibungs-
dauer einen Restwert von Null auf. 

§ 6 Abs. 5 GasNEV regelt dabei, dass die kalkulatorischen Abschreibungen für jede Anlage auf 
Grundlage der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer zu ermitteln sind (siehe An-
lage 1 GasNEV). 

Endet die Nutzung des Netzanschlusses vor Ablauf der Nutzungsdauer, kann der Netzbetreiber 

hierfür eine Sonderabschreibung/außerplanmäßige Abschreibung vornehmen und diese Ein-
malkosten entsprechend in der Wälzung berücksichtigen. 

Grundsätzlich werden 100 Prozent der Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) für den 
Netzanschluss als Anlagenzugang beim Netzbetreiber aktiviert. Zum Netzanschluss gehören: 

• die Herstellung der Verbindungsleitung, die die Biogasaufbereitungsanlage mit dem be-

stehenden Gasversorgungsnetz verbindet, 

• die Verknüpfung mit dem Anschlusspunkt des bestehenden Gasversorgungsnetzes, 

• die Gasdruck-Regel-Messanlage, 

• die Einrichtungen zur ggf. erforderlichen Druckerhöhung, um das Biogas kapazitativ auf-

nehmen zu können (Verdichteranlage zur Netzeinspeisung) und 
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• eichfähige Messung des einzuspeisenden Biogases. 

Darüber hinaus gemäß § 33 Abs. 7 Satz 2 GasNZV: 

• die Planungskosten für die Herstellung des Netzanschlusses, soweit diese Kosten auch ak-
tiviert werden (z.B. Gutachten, Planungsleistungen) (nicht aktivierte Planungskosten fallen 

unter die aufwandsgleichen Kosten, vgl. Abschnitt 2.6). 

Darüber hinaus gemäß § 33 Abs. 10 und § 34 Abs. 2 GasNZV (vgl. aber den Hinweis unter Zif-
fer 1 oben zu § 118 Abs. 4 EnWG-E zur möglichen Geltungsbeschränkung bis 31. Dezember 
2025): 

• Wirtschaftlich zumutbare Maßnahmen zur Erhöhung der Kapazität im Netz, um die ganz-
jährige Einspeisung zu gewährleisten und die Nachfrage nach Transportkapazitäten für Bi-
ogas zu befriedigen, sofern diese technisch notwendig sind. Davon sind insbesondere die 
Rückspeisung von Biogas in vorgelagerte Netze und Einrichtungen zur Deodorierung und 
Trocknung des Biogases umfasst. Die Abschreibungsdauern richten sich hierbei nach der 
Anlage 1 der GasNEV. Grundsätzlich müssen sämtliche Maßnahmen, die lediglich deshalb 

getätigt werden, um die ganzjährige Einspeisung von Biogas zu gewährleisten, als AHK im 
Sinne dieses Sachverhaltes zugeordnet werden. 

Darüber hinaus – bis zum 31. Dezember 2025 – gemäß § 36 Abs. 2, Abs. 3 und Abs. 4 GasNZV 
bzw. – ab dem 1. Januar 2026 – gemäß Tenorziffer 2 lit. c), 2 lit. d), 2 lit. e) bzw. 2 lit. f) ZuBio: 

• Umstellung des Netzes auf eine andere Gasqualität, 

• Odorierung des Biogases und 

• Gasbeschaffenheitsmessung: Eichfähige Messung des einzuspeisenden Biogases (u.a. Gas-

chromatograph). Einrichtungen und Maßnahmen für die Herstellung der eichrechtlichen 
Vorgaben. 

Die kalkulatorischen Abschreibungen ermitteln sich nach der linearen Abschreibungsmethode 
durch Division der AHK und der Nutzungsdauer. 

2.2 Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung 

Es werden die Eigenkapitalzinssätze analog zu den Regelungen für Erdgasnetze angewendet. 
Diese Regelung wird rückwirkend zum 01. Januar 2024 wirksam. 

2.3 Kalkulatorische Steuern (§ 8 GasNEV) 

Die Gewerbesteuer wird kalkulatorisch gemäß § 8 GasNEV berücksichtigt. 

2.4 Passivierter Anschlusskostenbeitrag (§ 9 GasNEV) 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 und 4 GasNEV ist die Auflösung der passivierten Anschlusskostenbei-
träge von den Netzkosten in Abzug zu bringen. In § 9 Abs. 2 GasNEV sind die von Einspeisern 
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von Gas gezahlten Baukostenzuschüsse in Zusammenhang mit der Errichtung eines Anschlus-
ses, individuell über eine Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen. Die jährlichen Beträge aus der 
Auflösung der Anschlusskostenbeiträge für die Biogasnetzanschlüsse sind ausschließlich gegen 
die aus den Biogasaufbereitungsanlagen resultierenden Netzkosten in Abzug zu bringen. Ein 
Abzug gegen die allgemeinen Kosten des eigenen Netzes ist nicht zulässig. 

2.5 Vermiedene Netzkosten (§ 20a GasNEV) 

Transportkunden von Biogas erhalten vom Biogaseinspeisenetzbetreiber, in dessen Netz sie 
unmittelbar Biogas einspeisen, für 10 Jahre ab Inbetriebnahme des Netzanschlusses ein pau-
schales Entgelt in Höhe von 0,007 Euro je Kilowattstunde eingespeisten Biogases für vermie-
dene Netzkosten. Dies gilt unabhängig von der Netzebene, in die eingespeist wird. 

2.6 Aufwandsgleiche Kostenpositionen (§ 5 GasNEV) 

Darunter fallen insbesondere die folgenden Kostenbestandteile, jeweils gemäß den Aufschlüs-
selungen in dem Betriebsabrechnungsbogen (Materialkosten (inkl. Kosten für durch Dritte er-
brachte Leistungen), Personalkosten und sonstige betriebsbedingte Kosten): 

• Planung des Netzanschlusses gemäß § 33 Abs. 7 Satz 2 GasNZV (durch den Netzbetreiber 

zu tragende Planungskosten), 

• Wartung und Betrieb des Netzanschlusses gemäß § 33 Abs. 2 GasNZV, 

• Wartung und Betrieb von Verdichteranlagen für die Einspeisung des Biogases in das Ver-
sorgungsnetz gemäß § 33 Abs. 2 GasNZV, 

• Wartung und Betrieb der Einrichtungen und Maßnahmen für die Herstellung der eich-

rechtlichen Vorgaben gemäß Tenorziffer 2 lit. d) ZuBio, 

• Wartung und Betrieb der Odorierungsanlage und der Gasbeschaffenheitsmessung gemäß 

Tenorziffer 2 lit. e) ZuBio,  

• Wartung und Betrieb der Maßnahmen zur Erhöhung der Kapazität im Netz gemäß § 34 

Abs. 2 GasNZV, die der Biogasaufbereitungsanlage direkt zuzuordnen sind (vgl. aber den 
Hinweis unter Ziffer 1 oben zu § 118 Abs. 4 EnWG-E zur möglichen Geltungsbeschränkung 
bis 31. Dezember 2025), 

• Betriebsstoffe (insbesondere Kosten für Flüssiggas zur Konditionierung gemäß DVGW-Ar-
beitsblatt G 685), 

• die den Biogasaufbereitungsanlagen darüber hinaus zuzuschlüsselnden Kosten im Netz, 
die nicht direkt zuordenbar sind, aber durch die Biogaseinspeisung verursacht werden; 
dabei ist zu beachten, dass solche Kosten im jeweiligen Betrachtungsjahr nicht auch als 

Netzkosten doppelt berücksichtigt werden, 

• nicht aktivierte Planungskosten (vgl. oben, erster Bulletpoint), 
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• Fremdkapitalzinsen. 

Kosten, die bereits im Ausgangsniveau des Netzbetreibers enthalten waren (z. B. Personalkos-
ten), können nicht nochmals in die Kostenwälzung Biogas eingepreist werden. 

3 Nachweis der Kosten 

Der Anschlussnehmer und der Biogaseinspeisenetzbetreiber planen den Netzanschluss ge-
meinsam (§ 33 Abs. 7 GasNZV). Die Herstellung des Netzanschlusses erfolgt durch den Netzbe-
treiber oder einen vom Netzbetreiber beauftragten Dritten, vorausgesetzt die Qualifikation 
nach allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere DVGW-Regelwerk und ggf. 
Gashochdruckleistungsverordnung liegt vor. Die Kosten für die Errichtung des Netzanschlusses 
sind offen zu legen. 

Die Erstattung der vermiedenen Netzkosten nach § 20a GasNEV erfolgt auf Basis der gemesse-
nen Biogas-Einspeisemenge je Kilowattstunde (auf DVGW-Arbeitsblätter G 260/G 262 aufbe-
reitetes Rohbiogas) der Biogasaufbereitungsanlage in das Netz (Messprotokolle) durch den Bi-

ogaseinspeisenetzbetreiber. Die Mengen des eingespeisten Biogases werden durch die ge-
eichte Gasmessung ermittelt. 

Die Kosten für den erweiterten Bilanzausgleich ermittelt der Marktgebietsverantwortliche im 
Rahmen der Bilanzkreisabrechnung. 

4 Grafische Darstellung Wälzungsmechanismus Biogas 

Die wesentlichen Prozessschritte des Wälzungsmechanismus sind in den beiden nachfolgen-
den Bildern anhand eines Beispiels für den Biogaseinspeisenetzbetreiber entlang der klassi-
schen dreistufigen Transportkette dargestellt. 
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Beispiel 

Wälzungsmechanismus Biogas (1/2)

öVNB1 (BENB) 3.500 €

öVNB2 -

VNB (entry/exit) (BENB) 6.500 €

Biogaseinspeisenetzbetreiber (BENB) melden jährliche Biogas-

Kosten an FNB (für a+1 in a)

FNB erstattet gemeldete Biogas-Kosten an BENB (ab a+1)

FNB ermitteln die Biogas-Gesamtkosten aus eigenen und 

nachgelagerten Netzen einschließlich der Korrekturen des 

Vorjahres (a-1) zu Biogas-Gesamtkosten für a+1

öVNB1 (BENB) monatlich 3.500 €/12 Monate

öVNB2 -

VNB (entry/exit) (BENB) monatlich 6.500 €/12 Monate

1

3

2

öVNB1 3.500 €

VNB (entry/exit) 6.500 €

Korrektur Vorjahr Biogaskosten öVNB1, verzinst + 1.500 €

Korrektur Vorjahr Biogaskosten VNB (entry/exit), verzinst + 1.500 €

FNB-Ausgleich Mehr- und Mindererlöse 

Biogaskostenwälzung, verzinst

- 500 €

Biogas-Gesamtkosten (für a+1) 12.500 €

K = Kosten

Vereinfachte Darstellung 

wesentlicher Prozessschritte!

Marktgebiet

VNB

(entry/exit)

öVNB1 öVNB2

1

K Biogas= 6.500€

1

2

K Biogas ges (korrig.)= 12.500€

K Biogas= 3.500€

2

3

FNB

K Biogas= 10.000€

 

Abbildung 2 grafische Darstellung Wälzungsmechanismus Biogas (Bild 1) 
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Marktgebiet

Beispiel 
Wälzungsmechanismus Biogas (2/2)

VNB

(entry/exit)

öVNB1 öVNB2

EK = 50.000

28.000 € Bundesweite Biogas-Gesamtkosten

= 0,56 €/kWh/h
50.000 kWh/h Bundesweite wälzungsrelevante

Ausspeisekapazität

Ausspeisenetzbetreiber (ANB) kalkulieren ihre 

Ausspeiseentgelte unter Berücksichtigung der erhöhten 

vorgelagerten Kosten (ab a+1) 

→ Erhöhung des Kostenblocks „Wälzung“ 

ANB geben relevante Erlöse an FNB weiter (in a+1) 

→ Im Rahmen der regulären Vergütung der Internen Bestellung

FNB erhöht seine Exit Entgelte um Biogas-Wälzungsbetrag

(ab a+1) (einschließlich der Korrekturen des Vorjahrs) 
4

6

5

5

EE = Exit-Entgelt; EK = Exit-Kapazität; K = Kosten

FNB

EE Neu= 0,56 €/kWh/h
4

5 5

66

6

FNB führt Endabrechnung der tatsächlichen Biogas-Kosten 

gegenüber BENB durch (in a+2)

- Abweichungen zu in a+1 erstatteten Kosten (siehe       ) werden 

verzinst und in Biogas-Gesamtkosten (für a+3) berücksichtigt

7

(Erhöhung)

FNB ermittelt in a+2 Mehr- und Mindererlöse aus 

Biogaskostenwälzung des Jahres a+1

- Abweichungen werden verzinst und in Biogas-Gesamtkosten (für 

a+3) berücksichtigt

8

2

Vereinfachte Darstellung 

wesentlicher Prozessschritte!

 

Abbildung 3 grafische Darstellung Wälzungsmechanismus Biogas (Bild 2) 
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Die nachfolgenden Bilder geben konkrete Informationen darüber wieder, wann welche Netz-
betreiber welche Prozessschritte durchführen müssen. 

Zeitschiene: Prozessdurchlauf

 Zum besseren Verständnis erfolgt in nachfolgender Darstellung eine 

„statische Betrachtung“ des Prozesses

→ Ausgehend vom Zeitpunkt der Biogas-Kostenermittlung (Jahr a) wird ein 

kompletter Prozessdurchlauf chronologisch dargestellt (in Bezug auf a).

a a+1 a+2

„Hochmeldung 

prognostizierter Kosten“
„Erstattung“ und

„Erhebung des bundesweiten 

Biogas-Wälzungsbetrags“

„Endabrechung

Kosten /Erlöse“

Schritt 1

Schritt 2 Schritt 3

a-1

 

Abbildung 4 zeitlicher Prozessablauf der Biogaskostenwälzung 
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Wälzungsmechanismus Biogas (1/2) – interne Bestellung

FNB

FNB : Summierung der gemeldeten jährlichen Biogas-

Kosten aus den eigenen bzw. den nachgelagerten Netzen 

einschließlich der verz insten Korrekturen des Vorjahrs a-1 zu 

bundesweiten Biogas-Gesamtkosten für das Folgejahr a+1.

FNB ermitteln bundesweiten Biogas-Wälzungsbetrag als 

Aufschlag auf Ausspeiseentgelte an allen Ausspeisepunkten mit 

Ausnahme von Grenzübergangspunkten und Ausspeisepunkten 

zu Speichern

Anpassung Ausspeiseentgelte

BENB

Ermittlung 

„jährliche Biogas-

Kosten“ 

Monatlich:

Erstattung der angemeldeten 

jährlichen Biogas-Kosten in 

Form von monatlichen 

Abschlagszahlungen

Hochmeldung der Biogas-

Kosten durch BENB (in a) 

und  Erstattung durch FNB 

(in a+1)

1

4

5

7

Ermittlung der Wälzungskosten durch FNB 

und Verrechnung an nachgelagerte NB

(Durchzuführen in a)

Anpassung Ausspeiseentgelte 8

Anmerkung zu 1:

= jährliche Kosten (Jahr a+1) beim Netzanschluss, 

Netzzugang – einschließlich Entgelte für 

vermiedene Netzkosten – und Gasbeschaffenheit 

für das jeweilige Folgejahr. 

Prognosekosten für das Folgejahr (Jahr a+1) 

werden nur berücksichtigt, wenn entsprechende 

Verträge und gesicherte Erkenntnisse vorliegen. 

FNB : Veröffentlichung der 

Ausspeiseentgelte und 

bundesweiter Biogas -

Wälzungsbetrag

Schritt 1

Schritt 2

6

Nummerierung stellt keinen zeitlichen Ablauf dar!

Meldung „jährliche Biogas-

Kosten direkt an FNB 

zum 1.1. im 

Jahr a+1

zum 1.1. im 

Jahr a+1

Dargestellte Prozessschritte s ind jährlich zu 

wiederholen (s iehe Folie „Prozessdurchlauf “)

bis 31.08. im Jahr a

bis 01.10. 

Bis 31.08. im 

Jahr a

2

ab a+1 3

bis 01.10. 

Wälzungsmechanismus zwischen 

Biogaseinspeisenetzbetreiber (BENB) und 

einem FNB

 

Abbildung 5 Wälzungsmechanismus Biogas – interne Bestellung (Bild 1) 
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Wälzungsmechanismus Biogas (2/2) – interne Bestellung

Ermittlung der 

tatsächlichen 
Biogas-Kosten des 

Jahres a+1

Einnahmen des ANB aus 

Netzzugangsentgelt 
(Letztverbraucher)

Monatlich:

Vergütung interne Bestellung 
(und somit indirekte 

Weitergabe der Erlöse der 
Biogas-Kostenwälzung)

9

14

ab a+1

Beim Vorhandensein zwischengelagerter NB erfolgt 

die Weitergabe an den FNB kaskadisch (Prozedere 
wie bei interner Bestellung)

Hochwälzung der Erlöse durch ANB

(Durchzuführen ab a+1)

Schritt 2 (Fortsetzung)

Schritt 3

Anpassungen

(Durchzuführen in a+2) 11

bis 31.08. 

im Jahr a+2

Meldung der 

tatsächlichen Biogas-
Kosten des Jahres a+1

FNB: Ermittlung der Mehr- und Mindererlöse aus der 

Biogas-Kostenwälzung des Jahres a+1

Abweichungen sind im Jahr a+2 verzinst kostenerhöhend 
oder -mindernd bei den Abschlagszahlungen zu 
berücksichtigen (siehe Schritt 3).

10

12

13

Dargestellte Prozessschritte sind jährlich zu 

wiederholen (siehe Folie „Prozessdurchlauf “)

Nummerierung stellt keinen zeitlichen Ablauf dar!

BENB / 

ANB

Wälzungsmechanismus zwischen 

Ausspeisenetzbetreiber (ANB), BENB und 
einem FNB FNB

 

Abbildung 6 Wälzungsmechanismus Biogas – interne Bestellung (Bild 2) 

 


